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Sehr geehrte Kunden und Geschäftsfreunde

Der praktische Tipp: 

Die Geschäftsbücherverordnung (GeBüV) 

Am 1. Juni 2002 sind die revidierten allgemeinen Buch-
führungsbestimmungen von OR 957-964 in Kraft getreten. Als
Ergänzung zu den revidierten Artikeln ist gleichzeitig eine Ge-
schäftsbücherverordnung, kurz GeBüV, in Kraft gesetzt worden.
In unserer Information vom Dezember 2002 haben wir ausführ-
lich über die Aufbewahrungsvorschriften berichtet. Nun kommt
noch eine weitere Vorschriftensammlung hinzu.

Bei den Arbeiten zum neuen Gesetz rutschte der früher separat
in OR 962 behandelte Teil zur Aufbewahrung neu in den Artikel
OR 957. Letztere behandelte bisher lediglich das Thema Buch-
führung. In Artikel 1 wurde neu auch zum Thema «Führen der
Bücher» eine Verordnung erlassen. Artikel 1: «Wer buch-
führungspflichtig ist, muss ein Hauptbuch und je nach Art und
Umfang des Geschäftes auch Hilfsbücher führen.» «Die Hilfs-
bücher müssen in Ergänzung zum Hauptbuch die Angaben ent-
halten, die zur Feststellung der Vermögenslage des Geschäftes
und der mit dem Geschäftsbetrieb zusammenhängenden
Schuld- und Forderungsverhältnisse sowie der Betriebsergeb-
nisse der einzelnen Geschäftsjahre nötig sind. Darunter fallen
insbesondere die Lohnbuchhaltung, die Debitoren- und Kredi-
torenbuchhaltung sowie die fortlaufende Führung der Warenbe-
stände bzw. der nicht fakturierten Dienstleistungen.» Eine
Definition, welcher Betrieb nur nach Art und Umfang des Ge-
schäfts diese Bücher führen muss, wird nicht abgegeben. Sie
wird demzufolge wohl Gegenstand von ersten Gerichtsent-
scheiden sein müssen. 

Sind für die Buchführung Fremdsprachen nötig?

Im zweiten Abschnitt findet sich unter «Allgemeine Grundsät-
ze» Artikel 2, Abs. 3 die Formulierung: «Die Ordnungsmässig-
keit der Führung und der Aufbewahrung der Bücher richtet sich
nach den allgemein anerkannten Regelwerken und Fachempfeh-
lungen, sofern diese Verordnung oder darauf gestützte Erlasse
keine Vorschrift enthalten.» Wir kennen nun eine ganze Anzahl
von Regelwerken, wie etwa «Swiss GAAP FER» danach aber auch
die EU-Richtlinien aus Brüssel, die IAS International Accounting

Standards und IFRS International Financial Reporting Stan-
dards, eine Empfehlung aus London, die die Swiss GAAP FER
grösstenteils ablösen dürfte. Schlussendlich gibt’s noch die US
GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles),
also ein bunter Strauss von Auswahlmöglichkeiten, wozu ganz
sicher ein Sprachkurs in Englisch empfehlenswert ist. 

Interessant wird es in Artikel 3, welcher die Integrität (Echtheit
und Unverfälschbarkeit) beschreibt. «Die Geschäftsbücher, die
Buchungsbelege und die Geschäftskorrespondenz müssen so er-
fasst und aufbewahrt werden, dass sie nicht geändert werden
können, ohne dass sich dies feststellen lässt.» Die meisten klei-
nen Fibu-Softwarepakete lassen das Löschen einer Buchung zu,
ohne dies zu protokollieren. Demzufolge müsste praktisch jeder
sein Buchhaltungsprogramm durch ein mit der erwähnten Ver-
ordnung konformes ersetzen und das zwar innert kurzer Zeit, ist
doch die Verordnung bereits am 1. Juni 2002 in Kraft getreten. 

Noch spannender wird es beim Aufbewahren und Aufzeichnen
von Aufbewahrern. Artikel 8 der Verordnung äussert sich zum
Thema «Archiv». «Die Informationen sind systematisch zu in-
ventarisieren und vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Zugriffe
und Zutritte sind aufzuzeichnen. Diese Aufzeichnungen unter-
liegen derselben Aufbewahrungspflicht wie die Datenträger.»
Der pflichtbewusste Unternehmer kann also problemlos mittei-
len, wer seit dem 1. Juni 2002, wann Zugriff und Zutritt zum Ar-
chiv hatte (gilt auch für E-Mails). Jedes Unternehmen verfügt
wohl obligatorischerweise über ein Archiv, bei dem mittels rigo-
roser Zutrittskontrolle diese Aufzeichnungen sichergestellt wer-
den! Wo bleiben hier die viel gepriesenen Versprechungen, man
wolle für die KMU’s Vereinfachungen einführen?

Wir wünschen Ihnen allen eine erfreuliche Sommerzeit und wer
weiss, vielleicht besuchen Sie sogar einen Englisch-Kurs! 

Mit freundlichen Grüssen

T&R Oberland AG

In eigener Sache



Juni 2004

Güter- und Erbrecht für Unternehmer

Verhältnis Güterrecht – Erbrecht

Wird eine Ehe durch Tod oder Scheidung aufgelöst, gelangen

zunächst die Regeln des Güterrechts zur Anwendung. Bei der so

genannten güterrechtlichen Auseinandersetzung wird der Anteil

des verstorbenen Ehegatten am ehelichen Vermögen festgestellt.

Erst anschliessend gelangen im Falle des Todes die erbrechtlichen

Vorschriften zur Anwendung. Vor allem im Rahmen von Nachfolge-

regelungen ist der wichtigen Unterscheidung zwischen güter- und

erbrechtlichen Ansprüchen höchste Beachtung zu schenken.

Güterrecht der Ehegatten (Art. 181ff. ZGB)

Das eheliche Güterrecht dient einerseits der Regelung der finanzi-

ellen Beziehungen unter den Ehegatten während der Ehe und an-

dererseits der finanziellen Entflechtung im Falle der Auflösung der

Ehe durch Tod oder Scheidung. Das ZGB kennt drei Güterstände:

Errungenschaftsbeteiligung, Gütertrennung und Gütergemein-

schaft. Vereinbaren die Ehegatten nichts anderes, gilt die 

Errungenschaftsbeteiligung als ordentlicher Güterstand. Bei die-

sem Güterstand werden vier Vermögensmassen unterschieden: 

Eigengut von Ehemann und Ehefrau sowie Errungenschaft von

Ehemann und Ehefrau. Zum Eigengut gehören in die Ehe einge-

brachte Vermögenswerte, Erbschaften und Schenkungen sowie

Gegenstände zum persönlichen Gebrauch (z.B. Schmuck). Die 

Errungenschaften bestehen im Wesentlichen aus dem Arbeits-

erwerb, dem Renteneinkommen sowie den Erträgen der Eigen-

güter. Der Vorschlag errechnet sich aus dem Gesamtwert der 

Errungenschaften abzüglich der Schulden. Als Hauptmerkmal wird

jeder Ehegatte bei Auflösung des Güterstandes hälftig am Vor-

schlag des anderen beteiligt.

Erbrecht (Art. 457ff. ZGB)

Das Erbrecht enthält die gesetzlichen Regeln zur Verteilung des

Nachlasses. Hat der Verstorbene keine letztwillige Verfügung ge-

troffen, tritt die gesetzliche Erbfolge ein. Folgende Grundregeln

sind zu beachten:

• Nähere Verwandte (z.B. Nachkommen) schliessen weiter ent-

fernte Verwandte (z.B. Eltern, Geschwister usw.) aus.

• Nachkommen treten stets in die Erbenstellung eines vorverstor-

benen Erben ein.

• Der überlebende Ehegatte erbt immer, und zwar 1/2 neben Nach-

kommen, 3/4 neben Eltern oder deren Nachkommen bzw. alles,

wenn nur weiter entfernte Verwandte des verstorbenen Part-

ners vorhanden sind.

Unter dem Pflichtteil ist derjenige Bruchteil des gesetzlichen 

Erbanspruchs zu verstehen, der bestimmten Erben nicht entzogen

werden kann. Vor allem geschützt sind dabei die Nachkommen 

(3/4 ihres Erbanteils) und der überlebende Ehegatte ( 1/2 des Erban-

teils). Werden durch Verfügungen des Erblassers Pflichtteile ver-

letzt, können die benachteiligten Erben mit einer gerichtlichen

Klage die Herabsetzung der Verfügung verlangen.

Die gesetzlichen Regelungen können durch Verfügung von Todes

wegen abgeändert werden. Das Testament stellt die einfachste

Möglichkeit dar, über den Nachlass zu verfügen, da es eigenhändig

verfasst und auch wieder geändert werden kann. Mit dem Erb-

vertrag können die Erben in die Lösung mit einbezogen werden. Er

bedarf zu seiner Gültigkeit der öffentlichen Beurkundung und

kann nur mit dem Einverständnis aller Beteiligten wieder geändert

werden.

Daraus resultierende Probleme der Unternehmensfortführung…

Ein Unternehmer hat im Falle der Auflösung der Ehe, sei es durch

Tod seines Partners oder durch Scheidung, die Hälfte des Wertes

seiner Errungenschaft, zu der in diesem Fall auch die Unterneh-

mung gehören kann, seinem Ehegatten oder dessen Erben als 

güterrechtlichen Anspruch abzugelten. Solche Ansprüche können

den Fortbestand eines Unternehmens gefährden.

Ein äusserst vielseitig einsetzbares Instrument zur Regelung sol-

cher Fälle ist der Ehevertrag. Die Ehegatten haben damit die Mög-

lichkeit, ihre vermögensrechtlichen Belange entsprechend ihren

persönlichen Bedürfnissen und Wünschen selbst zu regeln. Mit

dem Abschluss eines Ehevertrages können die Ehegatten den Gü-

terstand ändern, das Geschäftsvermögen zum Eigengut erklären
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oder einander beim Ableben den ungeteilten Vorschlag zuweisen.

Nebst der Unternehmensfortführung kann gleichzeitig der Lebens-

unterhalt des überlebenden Ehegatten sichergestellt werden.

Die Nützlichkeit einer vorausschauenden Regelung lässt sich an

den nachfolgenden Beispielen ersehen:

– Unternehmensnachfolge: Fritz Bauer will sich – nachdem er zu-

sammen mit seiner Gattin erfolgreich seine Baufirma aufgebaut

hatte – nach langen Jahren zurückziehen und den Betrieb

einem seiner beiden Söhne übergeben. Eigentlich war er der An-

sicht, dass die Geschäftsübergabe völlig problemlos vonstatten

gehe. Da der gesamte Betrieb in diesem Fall zur Errungenschaft

gehört, steht der übernehmende Nachkomme beim Tod seines

Vaters vor dem Problem, dass er lediglich 1/8 des väterlichen

Nachlasses erbt - 6/8 des Nachlasses stehen der Mutter, 1/8 dem

Bruder zu. Um den familiären Frieden nach dem Tod eines Ehe-

gatten zu sichern, schliesst das Ehepaar Bauer sinnvollerweise

mit den Söhnen einen Erbvertrag und unter sich einen Ehever-

trag ab.

– Erträge der Eigengüter: «Kein Problem», sagt Unternehmer

Beat Sorglos, «ich habe meinen Betrieb, eine Aktiengesell-

schaft, von meinem Vater geerbt. Meiner Firma können weder

durch Scheidung noch durch Tod meiner Gattin liquide Mittel

entzogen werden.» «Richtig, Herr Sorglos, beachten Sie aber

bitte, dass die Erträge aus dem Eigengut, d.h. allfällige Dividen-

den sowie Ihr gesamtes Gehalt wiederum von Gesetzes wegen in

die Errungenschaft fallen, welche – im Falle der Scheidung –

mit der Gattin und – im Falle ihres Todes – mit den Erben der

Ehefrau geteilt werden müssen.» Herr und Frau Sorglos könnten

dieses Problem mit einem Ehevertrag lösen (Art. 199 ZGB).

– Kinderloses Ehepaar: Das kinderlose Ehepaar Christian und Eva

Meier-Huber, beide noch nicht vierzig, steckt alle Energie und

Mittel in den Aufbau der gemeinsamen Beratungsfirma. Mit der

Errungenschaftsbeteiligung, so glauben sie, seien alle ihre

güter- und erbrechtlichen Probleme gelöst. Niemand hat damit

gerechnet, dass nach dem tragischen Unfalltod von Eva Meier

deren Bruder Franz Huber bereits vor der Beerdigung dem über-

lebenden Ehegatten unverblümt mitteilt, er wolle den gesetzli-

chen Erbteil von einem Viertel aus dem Nachlass seiner Schwes-

ter Eva bar ausbezahlt erhalten. Das Ehepaar Meier-Huber hatte

weder einen Ehevertrag abgeschlossen, noch hatte die Ehefrau

ein Testament hinterlassen, in der Annahme, diese Instrumente

seien für ältere Leute gedacht. Zwar gibt es keinen Pflichtteil

mehr für Geschwister. Als kinderloses Ehepaar, dessen Eltern

vorverstorben sind, muss jeder Partner, falls er nicht einen Teil

an seine Geschwister vererben will, diese ausdrücklich in einer

letztwilligen Verfügung von der Erbfolge ausschliessen. Ein Ehe-

vertrag hätte die volle Begünstigung des überlebenden Ehe-

gatten ermöglicht.

– Der Mehrwertanteil: Niemand dachte mehr an die Erbschaft von

Fr. 100’000.–, welche die kürzlich verstorbene Rosa Müller 1974

von ihrem Vater erhalten und auf Geheiss ihres Gatten in dessen

Firma investiert hatte. Nun rechnete der Freund ihrer gemeinsa-

men Tochter dem Witwer Karl Müller vor, dass seine verstorbene

Gattin bzw. deren Erbin nunmehr den gesetzlichen Mehrwert-

anteil geltend machen wolle. Dank dieser Finanzspritze seiner

Gattin konnte Karl Müller damals seinen Betrieb erheblich ver-

grössern. Dadurch entstand ein Mehrwert, an welchem auch die

Ehefrau bzw. deren Erben teilhaben. Ein Ehe- und Erbvertrag

mit dem Ausschluss eines allfälligen Mehrwertanteils hätte Karl

Müller viel Ärger und Streit mit seinem zukünftigen Schwieger-

sohn ersparen können.

– Klare Ausscheidung der Eigengüter: Dankbar denkt Elisabeth

Häusler an ihre Schwester, welche ihr unmissverständlich klar

machte, dass das gemeinsame Einfamilienhaus der Familie

Häusler auf Elisabeth zu überschreiben sei, nachdem es mit der

Einzelfirma ihres Gatten nicht mehr zum Besten stand. Damit

konnte sie sowohl ihre eingebrachten als auch ihre ererbten

Vermögenswerte aus dem Konkurs ihres Ehemannes retten und
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der Familie wenigstens das Dach über dem Kopf erhalten. Hätte

das Haus, das weitgehend mit ihrem Eigengut finanziert worden

war, weiterhin auf den Namen ihres Gatten gelautet, wäre es

sehr wahrscheinlich in die Konkursmasse gefallen, und sie hätte

lediglich eine Ersatzforderung geltend machen können. Ehever-

träge mit einer klaren Ausscheidung der Eigengüter von Mann

und Frau erleichtern der Familie in schlechten Zeiten das Leben.

…und deren Lösung

Die gesetzliche Regelung des Güter- und Erbrechtes begünstigt

den überlebenden Ehegatten bereits beträchtlich. Besteht der

Nachlass zur Hauptsache aus Errungenschaft, d.h. aus Vermögens-

werten, die während der Ehe erwirtschaftet wurden, erhält der

überlebende Ehegatte dank seinen güter- und erbrechtlichen An-

sprüchen 3/4 des ehelichen Vermögens ( 1/2 aus Güterrecht, 1/4 aus

Erbrecht). Häufig wird eine noch weitergehende Begünstigung des

überlebenden Ehegatten durch ungeteilte Vorschlagszuweisung in

einem Ehevertrag angestrebt. Dadurch fällt dem überlebenden Teil

bereits aus Güterrecht die gesamte Errungenschaft zu. Sind hin-

gegen beträchtliche Eigengüter vorhanden und soll der über-

lebende Ehegatte optimal abgesichert werden, kann ein kombi-

nierter Ehe- und Erbvertrag die beste Lösung darstellen. Im

erbvertraglichen Teil können die Nachkommen bis zum Ableben

des zweiten Elternteils auf ihr Erbe verzichten. Ein Erbvertrag hat

den grossen Vorteil, dass alle betroffenen Personen frühzeitig in

die Nachfolgeregelung einbezogen werden. In vielen Fällen ist

diese Besserstellung des Überlebenden von beiden Ehegatten

auch erwünscht. Soll jedoch die Unternehmung an einen Nach-

kommen übergeben werden, wird der Nachfolger dabei mit folgen-

den finanziellen Problemen konfrontiert: Er muss beim Tod des Va-

ters und Betriebsinhabers der überlebenden Mutter 3/4 des Wertes

des Betriebes abgelten. Das restliche Viertel hat er mit seinen

ebenfalls pflichtteilsgeschützten Geschwistern zu teilen. Eine ver-

nünftige Unternehmensnachfolge ist bei dieser Ausgangslage

kaum möglich. Hier sind also andere Lösungen mit Begünstigung

des Geschäftsnachfolgers gefragt.

Jeder Unternehmer bzw. jedes Unternehmerehepaar sollte seine

güter- und erbrechtliche Situation im Laufe des Lebens also mehr-

mals überdenken. In der Aufbauphase geht es für den Unterneh-

mer vor allem darum, sich und seine Familie abzusichern. In der

Konsolidierungsphase gilt es zu prüfen, ob der Betrieb einen 

allfälligen hälftigen Abfluss der Mittel durch Scheidung oder Tod

verkraften kann. Muss dem scheidungswilligen Ehegatten oder

den Nachkommen die Hälfte des Geschäftsvermögens ausge-

händigt werden, so kann das Unternehmen in seiner Existenz 

bedroht sein. Beim Unternehmer, der an die Übergabe seiner

Firma an einen Nachkommen denkt, muss hingegen die Ehefrau

unter Umständen auf Pflichtteile zugunsten des Geschäftsnachfol-

gers verzichten, weil sich sonst die Übergabe finanziell nicht ver-

nünftig regeln lässt.

Für Unternehmerehepaare gibt es bezüglich ihrer güter- und erb-

rechtlichen Fragen keine Standardlösung. Da niemand seine Zu-

kunft vorhersehen kann, ist es für eine Erbschaftsplanung nie zu

früh. In Angelegenheiten der Erbschafts- und Nachfolgeplanung

kann nicht unbesehen auf schematische Lösungen zurückgegriffen

werden. Jeder Person bietet sich vielmehr die Gelegenheit, die

Verhältnisse aktiv so zu gestalten, wie es ihren konkreten Bedürf-

nissen, Möglichkeiten und Umständen entspricht. Eine Beratung

von kompetenter Seite schafft dazu die Voraussetzungen.




